
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/12/11 85/17/0166
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1987

Index

32/06 Verkehrsteuern

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §2 Z10;

KFG 1967 §2 Z11;

KFG 1967 §2 Z12;

KFG 1967 §37 Abs3;

StVBG §1 Abs2;

StVBG §4 Abs2;

Rechtssatz

Weisen Sattelzugfahrzeug und Sattelanhänger verschiedene Zulassungsbesitzer auf, dann ist Abgabenschuldner nach

dem StVBG der Zulassungsbesitzer des Anhängers, zumal für Fahrzeuge, die (wie etwa ein Sattelzugfahrzeug) über

keine Nutzlast verfügen, kein Betrag zu entrichten ist (Hinweis E 29.5.1981, 427/79, VwSlg 5598 F/1981).
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